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essenten äußern sollen. Er zerfällt in einen Generaltarif und in
einen Minimaltarif, wobei ausdrücklich die Möglichkeit vorgesehen
ist, auf dem Wege von Handelsvertrags-Verhandlungen eine Er-
mäßjgung der Ansätze herbeizuführen. Die Zölle verstehen sich
in Goldpeseten per Kilo netto.

Eiir die Seiden-Kategorie kommen namentlich folgende
Iarifnummern in Frage: '

Gen T. Min.T.
T.N. Goldpeseta9p. kg

Gewebe aus Seide, Floretseide oder Kunst-
seide, rein oder gemischt:

1194. roh
'

50 20
1195 weiß gemacht, gefärbt, bedruckt od. gauftriert 80 32

Halbseidene Gewebe mit Wolle gemischt:
1196 roll 75 25
1197 weiß gemacht, gefärbt, bedruckt od.- gauffriert 75 30

Halbseidene Gewebe mit Baumwolle oder mit
andern Pflanzen-Gespinsten gemischt:

1198 roh • 54 18
1199 weiß gemacht, gefärbt, bedruckt od. gauffriert 58 23

Samt und Plüsch aus Seide, Floretseide oder
Kunstseide:

1200 ganz aus Seide, Floretseide, Kunstseide
oder gemischt, roh, gefärbt und bedruckt 130 52

1201 mit Wolle, Baumwolle oder andern Ge-
spinsten gemischt, roh, gefärbt od. bedruckt 65 26

Rohseide :

1180 Grège, roll 2 0.25
1181 Rohseide gezwirnt, roh 15 6
1182 desgl. gefärbt (auch gefärbte Grège) 21 7

Kunstseide:
1186 roh, ungezwirnt 1 0.40
1187 ungezwirnt, gefärbt 12 4
1189 gezwirnt, gefärbt 14 4.50

Floretseide:
1184 gezwirnt, nicht gefärbt 10 2
1185 gefärbt, gezwirnt oder nicht gezwirnt 14 4.40

Für die Schweiz kommt in erster Linie die Tarifnummer
1195, ganzseidene G e vc e b e gefärbt, bedruckt usw.
in Frage. Der Minimalzoll würde sich mit 32 Peseten um 4
Peseten niedriger stellen, als der Ansatz des heute geltenden
Provisoriums, während diese Gewebe-Kategorie ursprünglich mit
einem Zoll von 18 Peseten belastet war. Auch bei dem letzten
verhältnismäßig niederen Ansatz war es für die schweizerischen
Fabrikations- und Exportfirmen fast unmöglich, größere Geschäfte
mit Spanien zu tätigen, sodaß auf dem Wege von Verhandlungen
eine ganz beträchtliche Herabsetzung des im neuen Tarif vor-
gesehenen Minimalansatzes notwendig sein wird, wenn in Zu-
kunft schweizerische Seidengewebe und Bänder in Spanien noch
verkauft werden sollen.

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß wenn die Schweiz den
spanischen Weinen und andern landwirtschaftlichen Erzeugnissen
die Einfuhr in die Schweiz unter erträglichen Bedingungen er-
möglicht, die Schweiz für ihre Industrieerzeugnisse' gleichfalls
erhebliche Zugeständnisse erzielen wird; dies umsomehr, als die
bedeutende catalonische Seidenweberei überhaupt keines Zoll-
Schutzes bedarf, da sie unter erheblich günstigeren Bedingungen
arbeitet als die gleichartige schweizerische Industrie.

i'i Industrielle Nachrichten jj

Schweiz.

Die Lage in den schweizerischen Industrien. In keiner Branche
sind, wie aus den periodisch erscheinenden Berichten des eidg.
Arbeitsamtes hervorgeht, iri den letzten drei Wochen wesentliche
Veränderungen im Beschäftigungsgrad eingetreten. Einzig im
Hotelgewerbe sind mehr offene Stellen als Arbeitsuchende ange-
meldet. Auch beim Haushaltungspersonal bessert sich die Lage.
In diesen beiden Zweigen kommen aber heute nur noch minime
Arbeitslosenziffern in Betracht. Sonst hat sich die Situation,
soweit sie nicht stabil .geblieben ist, in allen Industrien und Ge-
werben weiterhin verschlechtert; z. B. in der Maschinenindustrie
und elektr. Branche, in der Textilindustrie, in der Uhrenindustrie,
die von Woche zu Woche steigende Arbeitslosenziffern melden.
In der Textilindustrie werden 42,736 gänzlich und teilweise Arbeits-
lose registriert, in der Uhrenindustrie 31,815. Aehnlich ist die
Situation in der Maschinenindustrie mit 26,552 Arbeitslosen. Bc-
sonders schlimm steht es in der Textilindustrie, wo zwei Drittel

der Arbeitslosen, gänzlich arbeitslos sind, während es in der
Uhrenindustrie 50 und in der Maschinenindustrie 30 Prozent
sind. Die Exportindustrien insgesamt stellen, die ungelernten
Hilfskräfte unberücksichtigt, stets etwa 85 Prozent der Arbeits-
losen. Von einer Besserung der Lage, wie sie beim Erlaß von
Einfuhrverboten immer und immer wieder versprochen wurde,
ist rein nichts zu merken. Im Gegenteil, die Situation .hat sich

sogar verschlimmert, was die gestiegene Ziffer der gänzlich Arbeits-
losen zeigt. Es ist sehr zu befürchten, daß der Marasmus in
den Exportindustrien innert kürzester Zeit auch auf die bis jetzt
nicht notleidenden gewerblichen Betriebe übergreift; denn nicht
nur im Stickereizentruni. und in den Uhrgebieten hängt der Gang
und Beschäftigungsgrad der gewerblichen Betriebe sehs- eng mit
der Tätigkeit der Exportindustrien zusammen.: Wenn durch be-
hördliche Maßnahmen eine Linderung der. Lage angestrebt werden
soll, so kann dies nur in der Richtung einer Belebung der Export-
betriebe geschehen, und hier hellen alle Hemmungen und Schutz-
zolle nichts. T.-A.

Die Arbeitslosigkeit in der Textilindustrie wird im letzten Mo-
natsbulletin des eidg. Arbeitsamtes wie folgt geschildert: Seiden-
stoffabrikation: Von insgesamt 13,738 Arbeitern arbeiten voll:
2834 mit 272,064 Std. pro Zahltâgspëriode; verkürzt: 9376 mit
521,586 Std. pro Zahltagsperiode; sind arbeitslos: 1528 mit 146,688
Std. pro Zahltagsperiode. Der Gesamtarbeitsauisfall beträgt 525,198
Std. pro Zahltagsperiode, oder, auf die Gesamtzahl der beschäf-
tigten Arbeiter berechnet: 39,8 Prozent. Seidenbandfabrikation:
Keine Besserung. Seidenhilfsindustrie: Von insgesamt 15 Fär-
bereien und Appreturen mußten 10 die übliche Arbeitszeit durch-
schnittlich um zirka 12,9 Stunden, wöchentlich reduzieren. Spin-
nerei-, Zwirnerei- und Webereiindustrie: Die Zahl der gänzlich
oder teilweise Arbeitslosen hat sich auf zirka 4800 erhöht. Weitere
Einschränkungen stehen speziell in der Buntweberei in Aussicht.
Wollindustrie: Leichte Besserung in der Beschäftigung der Kamm-
g'irnspiiiuerei; alle andern Zweige weisen starke Reduktionen
auf. Weitere Einschränkungen in Aussicht. Stickerei-Industrie:
Keine Besserung.

Alis der St. Ga'Ier-Stickereiindustrie wird der „N. Z. Z." berich-
tet: Die kürzlich stattgefundene ordentliche Generalversammlung
des Schweiz. Verbandes der SchLfiüohnmaschinenbesitzcr beschäf-
tigte sich vor allem mit der Frage der Aufhebung oder Beibe'hal-
tung der Mindeststichpreise Und Mindeststundenlöhne. Mit ein-
helliger Entschiedenheit beschloß die Versammlung, am Bundes-
ratsbeschlusse' vom 2. März 1917 betr. die Mindeststichpreise und
Mindeststundenlöhne grundsätzlich festzuhalten. Im weitern soll
das Schweizerische Volkswirtschaftsdepartement ersucht werden,
mit Dringlichkeit neue Mindeststundenlöhne gemäß den Vor-
schlagen des Verbandes der Schifflilohnstickereien festzulegen.
Sowohl vom Vorstandstisch aus wie auch aus der Mitte der
Versammlung wurde betont, daß für den unerwarteten Fall, als der
Bundesrai sich nicht zur Festlegung der vorgeschlagenen Min-
destslundenlöhne sollte entschließen können, der Bundesrats-
beschluß vom März 1917 nicht aufgehoben, sondern nur vorläufig
suspendiert werden sollte, in der Erwartung, daß zwischen den
interessierten Verbänden bis 1. November doch noch eine Einigung

.möglieh gemacht werde. Im weiteren wurde auch dargelegt, daß
bei einer Neuregelung der Stichpreise und Lohnverhältnissf in
der Stickereiindustrie unter Umständen mit allen Kräften auf all-
gemein verbindliche Gesamtarbeitsverträge hingearbeitet werden
müsse, und der Vorstand wurde beauftragt, mit andern Organisa-
tionen eine Revision des Fäbrikgesetzes herbeizuführen im Sinne
einer Abschaffung der schabionisierten 48-Stundenwoche, die unter
Berücksichtigung der Verhältnisse in der ostschweizerisèhen Lan-
desindustrie unbedingt der'55-Stundenwochc weichen sollte.-

Deutschland.
Die Lage der Textilindustrie wird iu der „Wollen- und Leinen-

industrie" wie folgt geschildert: Die bessere Nachfrage nach
Artikeln der

W o 11 e n i n d u s t r i e hat seit unserem letzten Berichte keine
Einschränkung erfahren. Es hat den Anschein, als ob die Kon-
sumenten ihre Zurückhaltung endgültig aufgegeben hätten. Den
neuen Musterkollektionen wurde, soweit sie bereits versandt sind,
allgemein lobende Anerkennung zuteil; man hofft, daß auf Grund
der Muster größere Bestellungen vergeben werden. Die Kunst-
woÜfabriken, Spinnereien und Webereien : sind derzeit gut be-
schäftigt und erwarten ein befriedigendes Wintergeschäft, falls
nicht ein Rückschlag wieder eintritt und die gegenwärtige Bes-

serung nur eine Uebergangserscheinung darstellt. - - Dem ver-
tragslosen Zustande in der
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W i r k w a r e n i n d u s t r i e ist noch kein Ende bereitet worden.
Der „Verein deutscher Wirkereien" hat zwar, neue Zahlungs- u. Liefe-
ruhgsbedingnngeti aufgestellt, die als Ziel 30 Tage vom Schlüsse des
Liefermonats ohne jeden Abzug vorsehen,. Ein Hinausschieben
des Rechnungstages ist ebensowenig zulässig wie eine Vor-
ausberechnung; ebenso ist es verboten, Waren, die nach dem
25. eines Monats geliefert wurden, erst als im folgenden Monate
geliefert zu betrachten. Auch sind ausgeschlossen Umsatzver-
gütungen,, Warenrabatte und sonstige Zuwendungen mittelbarer
oder unmittelbarer Art. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis
berechnet und nicht zurückgenommen. Die Nachlieferungsfrist
beträgt mindestens drei Wochen; sie tritt nicht selbsttätig in
Kraft, sondern ist nach Abiauf der Lieferzeit vom Käufer zu,
setzen. Die Festlegung der Nachlieferurigsfrist gleich bei Auf-
tragserteilung ist unzulässig. Diese Konditionen sind aber ohne
Einverständnis mit den Abnehmerverbänden aufgestellt worden. In
den Verhandlungen mit diesen verlangten die Einzelhändler statt
der Konditionen „30 Tage nach' Schluß des Liefermonates rein
netto" ein Ziel von 60 Tagen netto Kasse .oder bei Zahlung inner-
halb 30 Tagen nach Schluß des, Liefermonates 2 Prozent Kassa-
skonto. Diese Forderung erklärten die Fabrikanten nicht, bewilligen
zü können. Dagegen hätten sie die ferner verlangten 5 Respekt-
tage bei der Festsetzung der Zahlungsfrist und die Valutierung
der Rechnungsbeträge nach dem 25. auf den nächstfolgenden Mo-
nat bewilligt. Die Vertreter der Abnehmerverbände wollten jedoch
eine Vereinbarung ohne Skontogewährung und" HinaussChiebung
des Zahlungszieles nicht abschließen, so daß die Verhandlungen
an dieserrt wesentlichen Punkte scheitern mußten.- — Der gün-
stigere Beschäftigungsgrad in der

B a U m w o 11 i n du s t r i e hält weiter an. Viele Spinnereien
konnten sogar wieder mehr Spindeln einstellen, da sie in manchen
Fällen bis Ende dieses Jahres, ausverkauft sind. Den Alarm-
nachrichten über die sich plötzlich so schlecht gestaltenden Aus-
sichten der amerikanischen Baumwollernte wird nicht Vertrauen
entgegengebracht. Man ist jenseits des Kanals immer bemüht
gewesen, die Ware so hoch als möglich an den Mann zu bringen.
In den Mitteln, die zu diesem' Zwecke angewandt werden, ist man
nicht gerade wählerisch. Einmal ist es der Bollweevil, das ander-
mal die Witterung usw., dj'e urplötzlich alles auf den Kopf stellen.
„Journal of commerce" schätzt den' Durchschnittsstand auf 67,8
Prozent, die „American cotton, association"' auf nur 62 Prozent,
was ungefähr 8,658,000 Ballen. gleichkommen würde. Fliebei darf
man aber nicht vergessen, daß aus der vorjährigen Ernte 9 Mill.
Ballen übertragen wurden, unter deren Zuhilfenahme ohne Zweifel
ein Auskommen zu finden sein wird. — Vom Rohseidenmarkte
wird das Einsetzen sehr fester Preise signalisiert, und zwar
sind sowohl italienische, als auch französische, japanische und chi-
nesische Seiden beträchtlich gestiegen. Unsere

S e i d c n i n d u s t r i e hat daher mit dieser Aufwärtsbewegung
zu rechnen. Teilweise finden die erhöhten Preise in den For-
derungen für die Fabrikate bereits ihren Ausdruck, dem sich der
Konsum eben anpassen müssen wird.

Oesterreich.
Die Vorarlbergs Textilarbeiterschaft und die schweizerische

Stickereiindustrie. Der Umstand, daß die vorarlbergische Textil-
arbeiterschaft neuerdings, zli einer Gehaltserhöhung ausholt, kann
in der ostschweizerischen Landesindustrie nicht unbeachtet bleiben.
20 bis 30 Prozent Lohnaufbesserung verlangen die Textilarbeiter
Vorarlbergs, nachdem ihnen erst vor kurzen Monaten entgegen-
gekommen wurde. Einmal behaupten sie, die Lohnaufbesserung
sei durch die teuren Lebensverhältnisse im Lande zur Notwendig-
keit geworden; anderseits weisen-sie auf die verhältnismäßig, weit
höhere Bezahlung jenseits des Rheines hin. Auch der Umstand,
daß 'das Vöfärlbei'g, in déELâge'iSt, die Stickeféiferzêûgnjssè' imtnef
noch wesentlich billiger'auf den Markt werfen; zu können, als das
der sicherlich weit besser ausgebauten schweizerischen Stickerei
möglich ist,, : muß als Beweis herhalten, daß :die Arbeitskraft-in '

der-ganzen, Vorarlberger,'Textilindustrie auch heute noch zu wenig
bezahlt wird. Die Behauptung der Arbeitgeberschaft, daß, ihr
eine solche Lohnaufbesserung absolut unmöglich sei, wird denn,
auch nicht als absolut stichhaltig hingenommen. Eine Erhöhung
der Arbeitslöhne im Vorarlberg,, zusammen mit den Lohnabbau-
bestrèbungfen in tief ostschweizerischen Stickereiindustrie hätte
zur Folge, ' daß allmählich ein Ausgleich in den Herstellungskosten;
von Stickereien im Vorarlberg und der Schweiz in die Wege
geleitet würde, wenigstens einigermaßen, und daß dann wieder" '

von einem einheitlichen schweizérisch-vorarlbergisehen Stickerei-
gebiete gesprochen werden könnte. „N.Z. Z."

Frankreich.
Textilarbeiterstreik. Am 16. August ist im Industriegebiet von

Roubaix, Tourcoing, Lille, Croix, Lannoy usw. der Streik ausge-
brachen. In Tourcoing Wurden 165 Spinnereien geschlossen, die
Zahl der Streikenden beträgt 28,500, in Roubaix, Streiken 25,000
Arbeiter, 110 Fabriken wurden geschlossen. In den kleineren
Städten wie Crois-Aasquehai, Halluin und Vatr.elle sind mehrere
tausend Arbeiter im Streik.

Die Ursache des Streikes ist, daß die Unternehmer .beschlossen,
hatten, die Teuerungszulagen herabzusetzen; vom 15. August ab.
sollten 10 Rp. die Stunde gekürzt werden und weitere 10 Rp,
vom 1. September. Der Beschluß wurde zunächst angenommen,
aber infolge scharfer Agitation, die in Lille einsetzte, protestierten
die Arbeiter mit dem Hjnweis, daß die Kosten der Lebenshaltung
nicht dem Abzug entsprechend gefallen seien.

England.
Das englische Anti-Dumpinggesetz. In den „Mitteilungen" war

schon mehrmals davon die Rede, daß die englische Regierung
durch verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen die einheimische
Industrie vor dem Wettbewerb der valutaschwachen Länder zu
schützen beabsichtige. Da grundsätzlich an der Zöllfreiheit fest-
gelialten werden soll, so handelt es sich um eine Gelegenheits-
gesetzgebung, die eine besondere Art der Einfuhr treffen will.
Das eine Gesetz führt für fünf Jahre einen Zoll von 33"/o für
eine Anzahl Artikel ein, welche, mit Ausnahme der chemischen und
Farbindustrie, die Schweiz nicht in erheblichem Maße berührt.
Wichtiger ist das zweite Gesetz, das auf die Einfuhr von Ländern
Anwendung findet, deren Valuta auf dem englischen Markte, im
Verhältnis zur Pfundwährung entwertet ist und deren Erzeugnisse
zu Preisen angeboten werden, die niedriger sind, als diejenigen,
welche die englische Industrie zu stellen vermag. Der Ausgleichs-
zoll für Waren solcher Art ist auf 331/30/0 des Wertes der Ware
festgesetzt. Das Haus der Gemeinen hat mit 176 gegen 54
Stimmen die Regierungsvorlage angenommen und die Kammer
der Lords in gleichem Sinne beschlossen. Das Gesetz wird am
1. Oktober 1921 in Kraft treten

Die schweizerische Exportindustrie, die auf den Auslands-
markten in hohem Maße unter dem Wettbewerb der valuta-
schwachen Länder leidet, kann das Vorgehen der englischen Re-

gierung nur begrüßen, wenn sie auch aus grundsätzlichen Er-
wägungen heraus bedauern muß, daß England das bisher hoch-
gehaltene Prinzip des Freihandels in gewissem Sinne durch-
bricht. Von diesem Standpunkte aus flößt die Anti-Dumping-
gesetzgebung berechtigte Bedenken ein, da die Erfahrung zeigt,
daß schutzzöllnerische Maßnahmen irgendwelcher Art, und mögen
sie noch' so sehr durch die Verhältnisse begründet sein, sich
nicht nur kaum mehr beseitigen lassen, sondern auch ein Weiter-
gehen auf diesem Gebiete bedingen. Soweit Befürchtungen dieser
Art in den Vordergrund geschoben werden, sind denn auch die
Proteste der durch die Anti-Dumpinggesetzgebung betroffenen
Länder, insbesondere Frankreichs, gerechtfertigt; dagegen nehmen
sich die Ausführungen der französischen Presse über die Vor-
teile des Freihandels und der Notwendigkeit niedrigerer Zölle
eigenartig aus, da dieses Land selbst immer mehr in schütz-
zöllnerischem Fahrwasser schwimmt und nicht zum wenigsten die
Veranlassung dafür ist, daß in England der Grundsatz der wirt-
schaftlichen Wiedervergeltung mehr und mehr Oberhand gewinnt.
Ebenso muß die in Frankreich und andern valutaschwachen Liin-
dem vertretene Auffassung, als ob die Produktionskosten durch die
Geldentwertung nicht beeinflußt würden, d. h. die Produktion
z. B. in Frankreich ebenso teuer zu stehen komme, wie in einem
Lande mit voller Valuta, zurückgewiesen werden. Auf Seidenwaren
insbesondere trifft zwar zu, daß ein Teil des Erzeugnisses,. die'
Rohseide, iti jedem Lande gleich teuer bezahlt werden., muß,'
Die Löhne und Gehälter, die Ansingen für die Hilfsindustrie
und den kaufmännischen Betrieb sind jedoch in den .valuta-
schwachen Ländern viel niedriger alè 'ih den andern Staaten;
anders ließen sich dit" großen Preisühterk'chiede für die gleiche
Ware auf' den ausländischen ' Märkten nicht 'erklären.'' >

Die Wirkung des englischen ' Züschlagszölles wird' allerdings'
in dem Sinne .eine beschränkte sein,: als anscheinend die' .Ein*:
fuhr aus .denjenigen .Ländern,'von den neuen Maßnahmen .mtöhT
getröffen werden soll,..mit; cienen, die .mit England,.seinerzeit .ab-,
geschlossenen Handelsverträge noch zurecht bestehen. Es..würde;
dies bedeuten, daß S e i d e n w.a r e n französischer, deutscher und
tschechoslowakischer Herkunft defi Ausgleichzoll von 331/1 'Hl
entrichten müssten, nicht aber die gleichartigen Erzeugnisse/ atfs
Japan und Italien. Angesichts des Standes der japanischen Vä-
luta kämen die Anti-Dumpingvorschriften für dieses Land über-
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haupt nicht in Frage, während demnach die Comaskerfabrik nach
wie vor in der Lage sein wird, in England ihre unter außerordent-
lieh günstigen Bedingungen fabrizierten Gewebe zu den gleichen
Bedingungen zu verkaufen, wie. die schweizerische Industrie. Der
an sich' anzuerkennende Standpunkt der Respektierung der Man-
delsverträge hat in diesem Falle, zur Folge, daß der beabsichtigte
Schutz der englischen Industrie ein nur teilweiser sein wird.

Belebung in der Baumwollindustric. Die Webereien der be-
deutendsten Zentren haben so ziemlich alle wieder den vollen
Betrieb aufgenommen und die Aussichten werden zuversichtlich
beurteilt. Stellenweise mangeln Schußgarne. Wo die Aufträge
nicht zureichen, läßt man 4-Stuhlweber 3 Stühle, 3-Stuhlwebcr 2
Stühle bedienen. Ueber die Situation in der Spinnindustrie be-
richtete der Vorsitzende auf der jüngsten Jahresversammlung des
Verbandes in Manchester, daß dieselbe ein Jahr nie dagewesener
Depression hinter sich habe. Neun Monate durch konnte mit
Mühe und Not nur beträchtlich eingeschränkt gearbeitet werden.
Günstigere Perspektiven seien noch immer nicht vorhanden. Der
Verband beschloß zur Beobachtung der Vorgänge in der ost-
indischen Zollgesetzgebung;, ein permanentes Komitee einzusetzen.
Aus Blackburn wird berichtet, daß seit Herbst des Vorjahres
das Bild des Geschäftsganges das erstemal wieder erfreulicher er-
scheine. Die Anzahl der total gestandenen Fabriken ist bis auf
12 gesunken. Stellenweise ist man mit Reparaturen und Wieder-
Instandsetzungen der Maschinen beschäftigt. Der Ausblick ist' er-
mutigender und besser. Anfragen nach Ware, besonders Dhooties,
für den indischen Markt mehren sich. Auch die Nachfrage nach
gemusterter Ware lebt auf. Der entscheidende Faktor ist mehr
und mehr die Bezahlung und das Geldproblem. In dieser Be-
ziehnng ist aber immerhin eine kleine Er'eichterung bemerkbar. Von
einem der größeren Märkte in Südamerika ist eine erhebliche
Geldüberweisung eingetroffen. Man hofft auf den Eintritt normaler
Verhältnisse noch vor Beginn des Winters. („Wollen- und Leinen-
Industrie".

a a a a a a a m a « a a« a a a a »^

Spinnerei - Weiberei H

Erfindungen und Erfinderschicksale
in der Textilindustrie.

Von Th. Wolff-Friedenau.
(Nachdruck verboten.)

Ein günstigeres Schicksal und (ein großer Erfolg dagegen
war dem Nachfolger Hargreaves in der Erfindungs-
geschichte der Spinnmaschine, RichardArkwright be-
schieden, der den glänzendsten Namen als Erfinder in
der Geschichte dieser Maschine aufweist und sich durch
seine Leistungen für immer den Dank der Menschheit ver-
dient hat. Sein Lebensgang und seine Laufbahn als Er-
finder sind in mehrfacher Hinsicht interessant. Arkwright,
geboren am 23. Dezember 1732 zu Preston in Lancashire,
war ursprünglich Barbier und hat dieses Gewerbe auch
Jahre hindurch ausgeführt bevor er, einer angeborenem
Neigung folgend, umsattelte und sich mit dem Uhrmacher
Kay in Warrington zur Begründung einer mechanischen
Werkstatt vereinigte. Seine erste Idee war freilich' noch
nicht diejenige der Spinnmaschine, sondern die Erfindung
des — Perpetuum mobile. Glücklicherweise blieb er vor
dem Schicksal so vieler anderer, die über der Lösung dieses
Problems ihre Zeit, ihr Geld und schließlich auch ihren
Verstand verloren, verschont, indem er schon bald das Ver-
fehlte dieses Bemühens einsah und sich anderen Aufgaben
zuwandte, wo ihm mehr Erfolg beschieden war. Er
wandte sich der Erfindung der Spinnmaschine zu, die
damals ein vielerörtertes Problem in England war. So

wenig Erfolg bis dahin auch die Erfinder solcher Maschinen
zu verzeichnen gehabt hatten, So arbeiteten damals doch
zahlreiche mehr oder weniger erfinderisch veranlagte Köpfe
an der Lösung dieses Problems, Arkwright soll durch das
Bekanntwerden der Maschine von Hargreave angeregt wor-
den sein, ebenfalls eine solche Maschine zu konstruieren.
Mit finanzieller Unterstützung eines Freundes und unter
dem Beistand seines Sozius Kay stellte er im Jahre 1768

seine erste Spinnmaschine fertig, auf die er im folgenden
Jahre ein Patent nahm. Seine Maschine stellte eine Ver-
bindung der Wyattschen Streckwalzen zum Strecken der
Krempelbänder mit der Flügelspindel des altbekannten
Spinnrades dar. Arkwrights Maschine war jedoch tech-
nisch bereits viel vollkommener und exakter ausgeführt und
auch mit einer Reihe neuartiger Einrichtungen versehen;
das Strecken wurde durch drei Paar Walzen bewirkt, das
Aufwinden des Fadens durch Heben und Senken einer
Spulenbank. Ausziehen, Drehen und Aufwickeln erfolgte
wie beim Spinnrade gleichzeitig.

Diese erste Spinnmaschine Arkwrights wurde im Jahre
1768 fertiggestellt, aus welchem Jahre auch das Patent
stammt. Zum Zweck der praktischen Verwertung der Ma-
schine setzte sich' Arkwright mit der berühmten Spinnerei
von Strutt & Need in Nottingham in Verbindung. Die
Besitzer der Firma, die den Wert der neuen Maschine sehr
wohl zu würdigen wußten, schössen ihm die Mittel vor,
um eine Spinnerei zu begründen, in der er seine Maschine
zur praktischen Anwendung brachte. Von Anfang an hatte
Arkwright die Maschine zum Betrieb mit Wasserkraft ein-
gerichtet, und dieser Eigenschaften wegen wurden die
nach seinen Konstruktionsprinzipien gebauten Maschinen
Watermaschinen, das von ihnen erzeugte Garn Watergarn
oder Watertwist genannt, und diese Bezeichnungen sind
bis heute beibehalten worden. Selbst als dann späterhin
die Dampfmaschine zum Antrieb solcher Maschinen be-
nutzt wurde, geschah das ursprünglich nur in der Weise,
daß die Dampfmaschine vermittelst einer Pumpe Wasser
hob, das dann auf das Wasserrad der Spinnmaschine ge-
leitet wurde und diese in Bewegung setzte.

Die Arkwrightsche Maschine, die unsere Abbildung 2

widergibt, erwies sich von Anfang an als ein sehr geeig-
netes maschinelles Hilfsmittel für die Spinnerei und hatte
bald bedeutende Erfolge zu erzielen. Damit beschwor
aber Arkwright in ganz ähnliche Weise, wie es bei Har-

Abb. 2. Arkwrights Spinnmaschine.

greave der Fall gewesen war, die Mißgun'st und den Un ver-
verstand der Kreise der berufsmäßigen Spinner, die sich
durch seine Maschine bedroht glaubten, gegen sich. Auch
er hatte Verfolgungen und Anfeindungen zu erleiden, auch
seiner Maschine drohte mehr wie ein Mal das Schicksal der
Vernichtung. Doch hatte sich die neue Maschine verhält-
nismäßig bald und schnell auch in anderen Spinnereien
eingeführt, so daß diese Vernichtungspläne nicht zubinde
geführt werden konnten. Späterhin aber wurde ihm von
den Gebrauchern seiner Maschine das Erfindungsrecht he-
stritten und die Giltigkeit seines Patentes angegriffen.
Diese Angriffe stützten sich auf die Aehnlichkeit
der Watermaschine mit der Wyatt'schen Maschine,
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